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1 Aufgabenstellung 

In Delmenhorst ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 388 „Kirchenquartier“ für eine Fläche nördlich der Bebelstraße/ südlich der 

Stadtkirche geplant. Bei dem knapp 0,33 ha großen Plangebiet handelt es sich um 

die brachliegende Fläche des ehemaligen Hertie-Parkhauses in der Delmenhors-

ter Innenstadt. Die Fläche ist geräumt und wird temporär als Kfz-Parkplatz ge-

nutzt. Ziel der Planung ist die Errichtung von drei Wohnhäusern (Häuser A-C) mit 

insgesamt 31 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage (max. 40 Stell-

plätze), deren Ein- und Ausfahrt zur Schulstraße vorgesehen ist. Es ist eine aus-

schließliche Wohnnutzung vorgesehen. 

In diesem Zusammenhang ist eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung 

und Beurteilung der Geräuschauswirkungen insbesondere durch den einwirken-

den Straßenverkehr zu erstellen. 

2 Arbeitsunterlagen 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Unterlagen wurden für die Bearbeitung der vor-

liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1:  Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

Bereitgestellt  

per von am 

Planunterlagen zur 
Lage und Höhe der 
geplanten Bebauung 
im Kirchenquartier 
Delmenhorst 

PDF, 
DWG 

E-Mail BPW Stadtplanung 10.10.2022 

Ergebnisse der Ver-
kehrszählung Bebel-
straße 

PDF E-Mail BPW Stadtplanung 22.12.2022 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet durch den Straßen-

verkehrslärm erfolgt auf Grundlage der DIN 18005 /1/ sowie unter Betrachtung der 

Vorgaben der „Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)“ /2/. Letztere 

stellt dabei einen Abwägungsspielraum hinsichtlich einer möglichen Zulässigkeit 

von Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 dar. Darüber sind 

dann Maßnahmen zum Schallschutz nach gutachterlicher Auffassung geboten. 

Im Sinne einer lärmoptimierten Planung sollen die in der Tabelle 2 dargestellten 

Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005, Teil 1 eingehalten werden. 

Die in Tabelle 2 hervorgehobene Nutzung (allgemeines Wohngebiet) stellt den für 

die vorliegende Untersuchung zu Grunde gelegten Bewertungsstandard und damit 

anzusetzenden Orientierungswerte dar. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug) für Verkehrsgeräusche  

Nutzung 

Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 

in dB(A)  

Nacht 

(22:00 – 06:00 Uhr) 

in dB(A) 

Reines Wohngebiet 50 40 

Allgemeine Wohngebiete 55 45 

Dorf- und Mischgebiete 60 50 

Kern-, und Gewerbegebiete 65 55 

Bei Belastungen über 45 dB(A) in der Nacht ist zudem ein gesunder Nachtschlaf 

(30 dB(A) am Ohr des Schläfers) bei geöffnetem Fenster nicht mehr gegeben. 

Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der 

DIN 18005 anzustreben. Aus Sicht des Schallschutzes handelt es sich hierbei um 

gewünschte Zielwerte, jedoch nicht um Grenzwerte. Der Belang des Schallschut-

zes ist bei der Abwägung, welche Maßgaben bei der Bewertung verbindlich ge-

setzt werden, als ein wichtiger Planungsgrundsatz (neben anderen Belangen) zu 

verstehen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen 

und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden 

kann. 

Die Grenzwerte der 16. BImSchV werden im Gutachten als Obergrenze dieses Er-

messensspielraumes zur Bewertung von Verkehrslärm herangezogen. In Tabelle 

3 sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV aufgeführt sowie die zugrunde 

gelegte Nutzung für die vorliegende Untersuchung hervorgehoben. 
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Tabelle 3: Grenzwerte nach 16. BImSchV (Auszug) 

Nutzung 

Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 

in dB(A)  

Nacht 

(22:00 – 06:00 Uhr) 

in dB(A) 

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime 57 47 

Reine und allgemeine Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf-, Misch- und urbane Gebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Nach Quellen der Lärmwirkungsforschung kann davon ausgegangen werden, 

dass Lärmbelastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungs-

pegel, tags) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bewirken /3/. Oberhalb der Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts vor Fenstern von Aufenthaltsräumen, Schlaf- und Kinderzimmern ist die 

Schwelle der Gesundheitsgefährdung nach geltender Rechtsauffassung er-

reicht /4/.  

Ein Rechtsurteil der jüngeren Vergangenheit /5/ deutet an, dass die Lärmsanie-

rungswerte für Straßen als Bewertungsgrundlage für eine neue Gesundheitsge-

fährdungsschwelle in Betracht gezogen werden könnten. Dabei erfolgte der Bezug 

noch auf die gültigen Sanierungswerte vor der erneuten Absenkung am 

01.08.2020. Dies hat aber bisher mehr einen empfehlenden Charakter, verbindlich 

anzuwenden sind die niedrigeren Werte als anerkannte Gesundheitsgefährdungs-

schwelle bisher nicht.  
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4 Berechnungsgrundlagen 

Der Untersuchungsraum und die für die schalltechnischen Berechnungen maß-

gebliche Umgebung wurden in einem 3-dimensionalen Schallausbreitungsmodell 

digital erfasst. Dabei wurden relevante Schallquellen und Baukörper, die abschir-

mend oder reflektierend wirken, in ihrer Lage und Höhe berücksichtigt. Die Topo-

grafie weist keine besonderen Erhebungen auf und wird daher als weitgehend 

eben angesetzt. 

Sämtliche Berechnungen erfolgten mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.2 

(Stand 21.07.2022) der Firma SoundPLAN GmbH. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel für die Straßen erfolgte nach den Vorga-

ben der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV /2/ bzw. nach dem Teil-

stückverfahren der „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019“ – 

RLS-19 /6/. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie die Straßenoberflächen 

der relevanten Straßenverkehrswege wurden bei den Ermittlungen der Schalle-

missionen in Ansatz gebracht.  

Die Ausbreitungsberechnungen wurden an den Fassaden über alle Geschosse 

der Plangebäude durchgeführt.  
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5 Eingangsdaten 

Die Bebelstraße stellt eine potenzielle Schallquelle für das Plangebiet dar.  

Es handelt sich um ein Einbahnstraßensystem zwischen Kirchstraße, Belbelstraße 

und Schulstraße, weshalb diese mit den jeweiligen Verkehrsbelastungen der Be-

belallee gleichgesetzt wurden.  

Die Verkehrszahlen und Lkw-Anteile wurden einer Erhebung der Verkehrs- und 

Regionalplanung GmbH mit Stand vom Dezember 2022 entnommen und mit einer 

Verkehrszunahme von 10% auf das Prognosejahr 2035 hochgerechnet. Ein Lkw 2 

> 3,5t mit Anhänger (einschl. Sattelauflieger) wurde nicht festgestellt und somit 

nicht berücksichtigt. 

Aufgrund der schadhaften Straßenoberfläche wurde abweichend von der Stan-

dardbauweise zur sichern Seite hin eine Fahrbahnoberfläche aus nicht geriffeltem 

Gussasphalt angesetzt. Gemäß Tabelle 4a der RLS-19 ist hierfür kein Korrektur-

wert zu berücksichtigen.  

Die Lage der Straßen kann der Anlage 1 entnommen werden. Die Eingangsdaten 

können der Tabelle 4 entnommen werden.  

Tabelle 4: Eingangsdaten Straße 

Straße 
M [Kfz/h] p1 [%] vzul 

[km/h] 

Emissionspegel L’ 

[dB(A)] 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Bebelstraße (zwischen Kirch-
weg und Weg) sowie Kirchweg 

90 8 1,2 1,0 30 69,5 58,9 

Bebelstraße (zwischen Weg 
und Schulstraße) sowie Schul-
straße 

92 8 1,2 1,0 30 69,6 58,9 

Weg (am Bauvorhaben, hinter 
Stadtamt) 

6 1 5,0 0 30 58,3 49,7 

Erläuterungen: 

p1: Anteil Lkw1(Lkw und Busse) 

p2: Anteil Lkw2 (Lkw mit Anhänger und Sattel-Kfz) 
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

Die aus dem Straßenverkehrslärm resultierenden Beurteilungspegel im Plangebiet 

sind als Fassadenpegelpläne in Anlage 2 für den Tag- und den Nachtzeitraum 

dargestellt.  

Im Plangebiet liegen die Beurteilungspegel zumeist unterhalb von 55 dB(A) am 

Tag und 45 dB(A) in der Nacht. Nur an der Südfassade des südlichsten Plange-

bäudes direkt an der Bebelstraße sind Beurteilungspegel bis zu 59 dB(A) am Tag 

und 49 dB(A) in der Nacht prognostiziert worden.  

Somit werden an allen Plangebäuden sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum 

die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete eingehal-

ten. Nur an der Südfassade des südlichsten Plangebäudes direkt an der Bebel-

straße werden diese um bis zu 4 dB überschritten, jedoch werden zumindest die 

zur Beurteilung der Erheblichkeit der Lärmbelastung orientierungsweise herange-

zogenen Grenzwerte der 16. BImSchV /2/ für Wohngebiete eingehalten. 

Aufgrund des Bauvorhabens mit ca. 31 Wohneinheiten und max. 40 Tiefgaragen-

stellplätzen ist bei einer konservativen Annahme von durchschnittlich 3 Fahrten 

pro Pkw und Tag mit einem zusätzlichen Fahraufkommen von 120 Pkw pro Tag zu 

rechnen. Für die Schulstraße mit einem DTV von rund 1.400 Kfz/24h bedeutet 

dies einen Anstieg von knapp 10%. Dies bedeutet eine Zunahme des Beurtei-

lungspegels durch Straßenverkehr für die Nachbarschaft von knapp 1 dB. Da Pe-

gelunterschiede unter 1 dB als nicht wahrnehmbar einzustufen sind und sich die 

Beurteilungspegel in der Nachbarschaft aufgrund des relativ geringen Verkehrs-

aufkommens nicht im Bereich der Gesundheitsgefährdung befinden, ist der An-

stieg von knapp 10% nach gutachterlicher Auffassung als zumutbar einzustufen. 

Bezüglich der Tiefgaragenzufahrt gilt für das Planvorhaben: 

Gemäß der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (PLS) Kapitel 10.2.3 /Fehler! Text-

marke nicht definiert./ ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Stellplatzimmis-

sionen in Wohnbereichen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen 

gehören. Auch wenn durch die Nutzung dieser Stellplätze durch die Bewohner 

keine erheblichen unzumutbaren Störungen hervorgerufen werden sollten, so wird 

in einem in der PLS aufgeführten Beschluss des Verwaltungsgerichthofes Baden-

Württemberg vom 20.07.1995 /7/ die Auffassung vertreten, dass Maximalpegel 

(Spitzenpegel) diesbezüglich nicht zu berücksichtigen sind. Ferner vertritt das 

Hamburgische Oberverwaltungsgericht in einem Beschluss vom 8. November 

2012 /8/ die Auffassung, dass sogar Nachbarn, die von Stellplätzen und Garagen 

einer rechtlich zulässigen Wohnbebauung ausgehenden Belästigungen oder Stö-

rungen im Regelfall hinzunehmen haben, soweit nicht ausnahmsweise besondere 

örtliche Verhältnisse Veranlassung geben, diese als unzumutbar zu bewerten. Da 

im vorliegenden Fall keine Fenster von Schlafräumen unmittelbar angrenzend an 
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die Tiefgaragenrampe geplant sind, ist hier nach gutachterlicher Einschätzung mit 

keinen relevanten Konflikten zu rechnen. 

7 Schallschutzempfehlungen 

7.1 Grundsätze 

Durch den Straßenverkehr sind nur an der Südfassade des südlichsten Plange-

bäudes direkt an der Bebelstraße geringfügige schalltechnischen Konflikte hin-

sichtlich der Anforderungen der DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete zu er-

warten. Die zur Beurteilung der Erheblichkeit der Lärmbelastung orientierungs-

weise herangezogenen Grenzwerte der 16. BImSchV /2/ für Wohngebiete werden 

hingegen eingehalten. 

Der anstehende Lärmkonflikt ist somit im Bauleitplanverfahren zu lösen, indem ein 

geeignetes Schallschutzkonzept erarbeitet wird. Die Belange des Lärmschutzes 

sind im Folgenden nach Priorität dargestellt: 

1. Prüfung von Planungsalternativen  

2. Einhaltung von hinreichenden Abständen und Gliederung der Baugebiete 

nach dem Trennungsgrundsatz (§ 50 BImSchG)  

3. Prüfung weiterer aktiver und städtebaulicher Lärmschutzmaßnahmen:  

a. Errichtung baulicher Anlagen für den Schallschutz wie z. B. Lärm-

schutzwand/ -wall  

b. Maßnahmen bzgl. der Bauweise, Baukörperanordnung und/oder -

stellung (lärmrobuste städtebauliche Struktur)  

4. Prüfung passiver Lärmschutzmaßnahmen:  

a. lärmoptimierte Grundrissgestaltung  

b. besondere Fensterkonstruktionen, bauliche Maßnahmen gleicher 

Wirkung und/oder Lüftungseinrichtungen  

c. baulicher Schallschutz von geschlossenen Außenbauteilen 

 

Als geeignete Möglichkeit kommt hier nach gutachterlicher Auffassung die schall-

optimierte Grundrissgestaltung in Verbindung mit geeigneter Schalldämmung der 

Fassaden/Fenster und Lüftungseinrichtungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung 

in Betracht. 
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7.2 Schutz vor Außenlärm – „maßgebliche Außenlärmpegel“ 

Die öffentlich-rechtlich geschuldete Mindestanforderung an die Schalldämmung 

der Außenbauteile für das Bauvorhaben innerhalb des Bebauungsplans sind ge-

mäß den Anforderungen der DIN 4109 einzuhalten und im Baugenehmigungsver-

fahren nachzuweisen. 

Zum Schutz gegen Außenlärm werden in der DIN 4109-1:2018-01 /9/ „Schall-

schutz im Hochbau -Teil 1: Mindestanforderungen“ Anforderungen an die Luft-

schalldämmung von Außenbauteilen festgesetzt. Zur Bestimmung der Anforderun-

gen des gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes R’w,ges der Außenbauteile 

von schutzbedürftigen Räumen ist die Ermittlung des „maßgeblichen Außenlärm-

pegels“ nach DIN 4109-2:2018-01 /10/ erforderlich.  

Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß wird dabei über den „maßgebli-

chen Außenlärmpegel“ abzüglich eines Korrekturwertes für die zu schützende 

Raumart gemäß Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01 gebildet.  

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges sind in Ab-

hängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche 

eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 /10/, 

Gleichung (32), mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. 

Das jeweilige gesamte bewertete Schalldämm-Maß resultiert aus den einzelnen 

Schalldämm-Maßen der Teilflächen (z.B. Fenster, Wand, ggf. nach außen führen-

den Belüftungseinrichtungen). Darüber hinaus sind die Korrekturwerte gemäß Ka-

pitel 4.4.1 der DIN 4109-2:2018-01 zu berücksichtigen. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109, Teil 1, Abschnitt 7.2 ergeben 

sich gemäß Teil 2, Abschnitt 4.4.5  

• für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) 

• für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 

von 3 dB(A) plus einen Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtli-

chen Störwirkung; dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-

nutzt werden können. 

Der Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung zum be-

sonderen Schutz des Nachtschlafs wird aus den nächtlichen Beurteilungspegeln 

mit einem Zuschlag von 10 dB gebildet, sofern die Pegeldifferenz zwischen Tag- 

und Nachtpegel unter 10 dB beträgt.  

Für die Berücksichtigung potenziell möglichen Gewerbelärms wird gemäß 

DIN 4109 der für die jeweilige Gebietskategorie maßgebliche Immissionsrichtwert 

der TA Lärm /Fehler! Textmarke nicht definiert./ herangezogen, sofern die Be-

rechnungen keine höheren Beurteilungspegel ergeben haben.  
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Der Gesamtpegel wird in energetischer Addition gemäß DIN 4109 gebildet.  

Die „maßgeblichen Außenlärmpegel“ sind im Bebauungsplan für schutzbedürftige 

Räume sowie für die Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden kön-

nen, darzustellen. Diese sind in Anlage 3 dargestellt. Da sich die maßgeblichen 

Außenlärmpegel nach DIN 4109 für schutzbedürftige Räume sowie für die Räume, 

die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, gleich darstellen, kann 

hier nach gutachterlicher Auffassung auch auf eine Differenzierung verzichtet wer-

den. Somit könnte für die Plangebäude pauschal ein maßgeblicher Außenlärmpe-

gel von 59 dB(A) mit Ausnahme des südlichsten Plangebäudes, hier West- und 

Ostfassade mit 61 dB(A) und die Südfassade mit 63 dB(A), festgesetzt werden. 
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8 Zusammenfassung und Festsetzungsempfehlungen 

In Delmenhorst ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 388 „Kirchenquartier“ für eine Fläche nördlich der Bebelstraße/ südlich der 

Stadtkirche geplant. Ziel der Planung ist die Errichtung von drei Wohnhäusern 

(Häuser A-C) mit insgesamt 31 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage 

(max. 40 Stellplätze), deren Ein- und Ausfahrt zur Schulstraße vorgesehen ist. Es 

ist eine ausschließliche Wohnnutzung vorgesehen. 

Die schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung und Beurteilung der Ge-

räuschauswirkungen durch den einwirkenden Straßenverkehr hat ergeben, dass 

ausschließlich an der Südfassade des südlichsten Plangebäudes direkt an der Be-

belstraße geringfügige schalltechnischen Konflikte hinsichtlich der Anforderungen 

der DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete zu erwarten sind. Die zur Beurtei-

lung der Erheblichkeit der Lärmbelastung orientierungsweise herangezogenen 

Grenzwerte der 16. BImSchV /2/ für Wohngebiete werden hingegen eingehalten. 

Konflikte durch das Plangebiet auf die Nahbarschaft sind nach gutachterlicher Auf-

fassung nicht zu erwarten. 

Zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse im Bebauungsplan Nr. 388 „Kirch-

quartier“ der Stadt Delmenhorst werden folgende Festsetzungen zum Schallschutz 

für die geplanten Wohngebäude empfohlen: 

(Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die zitierten DIN-Normen bei der Gemeinde 

ausgelegt werden müssen) 

 

1. Zum Schutz vor Lärm ist die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für Auf-

enthaltsräume nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-01, Teil 1 (Kapitel 7.1) zu 

bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des Baufreistel-

lungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgebli-

chen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 

für Aufenthaltsräume von 59 dB(A) mit Ausnahme des südlichsten Plangebäu-

des, hier West- und Ostfassade mit 61 dB(A) und die Südfassade mit 63 dB(A), 

festgesetzt.  

2. Zum Schutz vor Lärm sind Aufenthaltsräume entlang der Bebelstraße, die über-

wiegend zum Schlafen genutzt werden können, mit ihren Fenstern möglichst 

straßenabgewandt anzuordnen.  

Sofern das nicht für alle Aufenthaltsräume entlang der Bebelstraße, die über-

wiegend zum Schlafen genutzt werden können, möglich ist, sind diese mit 

schallgedämmten Lüftungsanlagen auszustatten oder es müssen im Hinblick 

auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art 

durchgeführt werden. Die Schalldämmforderungen gemäß textlicher 
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Festsetzung 1 müssen auch bei Aufrechterhaltung des Mindestluftwechsels ein-

gehalten werden.  

3. Von diesen Festsetzungen kann auf Einzelnachweis abgewichen werden. 

 

 

Hamburg, den 23.01.2023 

 

 

i.V. Marion Krüger  i.V. Carsten Kurz 
LÄRMKONTOR GmbH  LÄRMKONTOR GmbH 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan  

 

Anlage 2: Fassadenpegelplan Straßenverkehr, Tag / Nacht 

 

Anlage 3: Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109, Tag / Nacht 
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